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ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Der Besitzer ist redlich, wenn er weder weilR noch vermuten muss, dass die Sache nicht dem VerauRerer
gehort. Beim Erwerb von einem Unternehmer im gewohnlichen Betrieb seines Unternehmens genlgt der gute
Glaube an die Befugnis des VerauBerers, Uber die Sache zu verfugen.

2. (2)Beweist der Eigentimer, dass der Besitzer aus der Natur der Sache, aus ihrem auffallig geringen Preis, aus den
ihm bekannten personlichen Eigenschaften seines Vormanns, aus dessen Unternehmen oder aus anderen

Umstanden einen gegriindeten Verdacht hatte schopfen mussen, so hat der Besitzer die Sache dem Eigentimer
zu Uberlassen.

In Kraft seit 01.01.2007 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 368 ABGB
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


